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Regeste

Asylgesuch aus dem Ausland und Einreisebewilligung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
VwVG. Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine Vorinstanz
des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinne von
Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die
Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Asylrechts
endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates, von welchem die
beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Eine solche Ausnahme im
Sinne von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG liegt nicht vor, weshalb das
Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Die Beschwerdeführerin hat am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Sie ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und Art. 108 Abs. 1 AsylG, Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 VwVG). Auf die Beschwerde
ist einzutreten.

E. 1.4
Auf die Durchführung eines Schriftenwechsels wurde gestützt auf Art. 111 Abs. 1 AsylG
verzichtet.

E. 2
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich Missbrauch und
Überschreiten des Ermessens) sowie die unrichtige und unvollständige Feststellung des
rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 3



Soweit mit den dringlichen Änderungen des Asylgesetzes vom 28. Sep-tember 2012 (AS
2012 5359; in Kraft getreten am 29. September 2012; angenommen durch die
Volksabstimmung vom 9. Juni 2013 [BBl 2013 6613]) die Möglichkeit der
Asylgesuchstellung im Ausland abgeschafft wurde, kommt dies im vorliegenden Fall nicht
zur Anwendung, da gemäss Übergangsbestimmung zur Änderung vom 28. September 2012
für Asylgesuche, die im Ausland vor dem Inkrafttreten der Änderung gestellt worden sind -
was vorliegend zutrifft -, die einschlägigen Normen in der bisherigen Fassung gelten.

E. 4.1
Ein Asylgesuch kann gemäss alt Art. 19 AsylG im Ausland bei einer schweizerischen
Vertretung gestellt werden, die es mit einem Bericht an das Bundesamt überweist (alt Art.
20 Abs. 1 AsylG); das Gesuch kann auch direkt beim BFM eingereicht werden (vgl. BVGE
2007/19 E. 3.3). Hinsichtlich des Verfahrens bei der schweizerischen Vertretung im
Ausland sieht alt Art. 10 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über
Verfahrensfragen (AsylV 1, SR 142.311) vor, dass diese mit der asylsuchenden Person in
der Regel eine Befragung durchführt. Ist dies nicht möglich, so wird die asylsuchende
Person von der Vertretung aufgefordert, ihre Asylgründe schriftlich festzuhalten (alt Art. 10
Abs. 2 AsylV 1; BVGE 2007/30 E. 5.7 S. 367).

E. 4.2
Das Bundesverwaltungsgericht hat in Auslegung dieser Bestimmungen in BVGE 2007/30
erkannt, dass sich die Unmöglichkeit einer Befragung aus organisatorischen oder
kapazitätsmässigen Gründen bei der jeweiligen Vertretung, aus faktischen Hindernissen im
betreffenden Land oder aus bei der asylsuchenden Person liegenden persönlichen Gründen
ergeben kann (vgl. BVGE 2007/30 E. 5.2 und 5.3). Da die Befragung der
Sachverhaltserstellung sowie der Gewährung des rechtlichen Gehörs dient (vgl. BVGE
a.a.O. E. 5.5), ist die asylsuchende Person bei gegebener Unmöglichkeit einer Befragung
unter Hinweis auf ihre Mitwirkungspflicht in einem individualisierten Schreiben mittels
konkreter Fragen aufzufordern, ihre Asylgründe schriftlich festzuhalten; ein standardisiertes
Schreiben vermag diesen Anforderungen damit in aller Regel nicht zu genügen (vgl. BVGE
a.a.O. E. 5.4).

E. 4.3
Allerdings kann sich eine Befragung beziehungsweise eine schriftliche
Sachverhaltsabklärung erübrigen, wenn der Sachverhalt bereits aufgrund des eingereichten
Asylgesuchs als erstellt erscheint; der asylsuchenden Person ist aber diesfalls immerhin im
Sinne des rechtlichen Gehörs die Gelegenheit zu geben, sich zum Verzicht auf eine
Befragung und zu einem abzusehenden negativen Entscheid zumindest schriftlich zu äus-
sern (vgl. BVGE a.a.O. E. 5.7). Schliesslich ist das Bundesamt gehalten, das Absehen von
einer Befragung zu begründen (vgl. BVGE a.a.O. E. 5.6 sowie 5.7).

E. 4.4
Im vorliegenden Fall wurde die Beschwerdeführerin von der Botschaft in B.______ zu
ihrem Asylgesuch nicht befragt. Indes wurde sie im Rahmen des rechtlichen Gehörs mittels
Schreiben vom 4. August 2011 zur weiteren Konkretisierung ihrer Asylgründe aufgefordert.
In Verbindung mit den enthaltenen Fragestellungen sowie den entsprechenden Antworten
der Beschwerdeführerin dazu konnte das BFM letztlich davon ausgehen, dass sämtliche für
die Beurteilung des Asylgesuches aus dem Ausland notwendigen Aspekte abgedeckt waren,
namentlich die genauen Personalien der asylsuchenden Person, die detaillierten



Asylvorbringen, die unternommenen Massnahmen zur Schutzsuche oder die Möglichkeit
einer innerstaatlichen Fluchtalternative. Zudem ist festzustellen, dass sich die
Beschwerdeführerin in allen ihren Eingaben im Rahmen des vorinstanzlichen Verfahrens
grundsätzlich auf den gleichen Sachverhalt berief. Aufgrund der Schilderungen der
Beschwerdeführerin sowie des Umstandes, dass diese im Rahmen der Gewährung des
rechtlichen Gehörs keine Ergänzungen anbrachte, durfte das BFM davon ausgehen, dass
sämtliche für die Beurteilung des Asylgesuchs aus dem Ausland notwendigen
Sachverhaltsaspekte vorgebracht wurden. Das BFM ist zudem der Begründungspflicht des
Anhörungsverzichts nachgekommen, so dass im vorliegenden Verfahren dem Anspruch der
Beschwerdeführerin auf Gewährung des rechtlichen Gehörs Rechnung getragen und der
entscheidwesentliche Sachverhalt in genügender Weise und umfassend abgeklärt wurde.

E. 4.5
Hinsichtlich der in der Beschwerde gemachten Ausführungen - die Situation der
Beschwerdeführerin habe sich in den 27 Monaten, in welchen sie auf den Entscheid
gewartet habe, massgeblich verändert - und der damit implizit vorgebrachten Rüge der
unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes gilt es,
unter Verweis auf Art. 8 AsylG festzustellen, dass die Beschwerdeführerin die Möglichkeit
und auch die Pflicht hat, bei der Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken, weshalb auch
diesbezüglich keinerlei Verfehlungen der Vorinstanz auszumachen sind. Schliesslich gilt es
hinsichtlich des in der Beschwerdeschrift vom 16. Januar 2014 summarisch geltend
gemachten Sachverhalts festzustellen, dass dieser trotz Aufforderung nicht näher dargelegt
wurde und deshalb als unglaubhaft zu qualifizieren ist, mithin an den vorstehenden
Erwägungen nichts zu ändern vermag.

E. 4.6
Nach Durchsicht der Akten kommt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass der
rechtserhebliche Sachverhalt hinreichend erstellt ist und der Anspruch auf rechtliches
Gehör nicht verletzt wurde.

E. 5.1
Das Bundesamt bewilligt Asylsuchenden die Einreise in die Schweiz zur Abklärung des
Sachverhalts, wenn ihnen nicht zugemutet werden kann, im Wohnsitz- oder
Aufenthaltsstaat zu bleiben oder in einen anderen Staat auszureisen (alt Art. 20 Abs. 2
AsylG). Unzumutbar ist ein Verbleib namentlich dann, wenn die asylsuchende Person
schutzbedürftig ist. Schutzbedürftig im Sinne des Asylgesetzes sind Personen, die in ihrem
Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion,
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer
politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht
haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich
die Gefährdung von Leib, Leben oder Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen
psychischen Druck bewirken (Art. 3 AsylG).

E. 5.2
Das BFM kann einer Person, die sich im Ausland befindet, Asyl - und damit auch die
Einreise in die Schweiz - verweigern, wenn keine Hinweise auf eine aktuelle Gefährdung
im Sinne von Art. 3 AsylG vorliegen oder ihr zuzumuten ist, sich in einem Drittstaat um
Aufnahme zu bemühen (alt Art. 52 Abs. 2 AsylG).



E. 5.3
Für die Erteilung einer Einreisebewilligung gelten restriktive Voraussetzungen, wobei den
Behörden ein weiter Beurteilungsspielraum zukommt. Neben der erforderlichen
Gefährdung im Sinne von Art. 3 AsylG sind namentlich die Beziehungsnähe zur Schweiz,
die Möglichkeit der Schutzgewährung durch einen anderen Staat, die Beziehungsnähe zu
anderen Staaten, die praktische und objektive Zumutbarkeit zur anderweitigen Schutzsuche
sowie die voraussichtlichen Eingliederungsmöglichkeiten in der Schweiz in Betracht zu
ziehen. Ausschlaggebend für die Erteilung der Einreisebewilligung ist dabei die
Schutzbedürftigkeit der betroffenen Personen, mithin die Prüfung der Frage, ob eine
Gefährdung im Sinne von Art. 3 AsylG glaubhaft gemacht wurde und ob der Verbleib am
Aufenthaltsort für die Dauer der Sachverhaltsabklärungen zugemutet werden kann. Die
Einreise ist aber selbst im Falle einer allfälligen Schutzbedürftigkeit zu verweigern, wenn
Asylausschlussgründe vorliegen (vgl. zum Ganzen BVGE 2011/10).

E. 6.1
Somit ist vorab zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin bei einer Rückkehr in ihr Heimatland
- Eritrea - einer Gefährdung im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt wäre.

E. 6.2
Die Beschwerdeführerin bringt diesbezüglich vor, als alle Schüler aufgefordert worden
seien, sich am (...)2008 für den Militärdienst einzuschreiben, sei sie an diesem Tag nicht in
die Schule gegangen, habe die Flucht ergriffen und sei daraufhin in den Sudan geflohen
(vgl. act. A 1/8 S. 2; A 4/8 S. 3).

E. 6.3
Das BFM hält in der angefochtenen Verfügung, ohne auf diese Vorbringen näher
einzugehen, fest, die Ausführungen liessen darauf schliessen, dass die Beschwerdeführerin
in Eritrea ernstzunehmende Schwierigkeiten mit den heimatlichen Behörden gehabt habe.
Die Vorinstanz geht mithin implizit vom Vorliegen einer Gefährdung der
Beschwerdeführerin im Sinne von Art. 3 AsylG im Zeitpunkt der Ausreise aus Eritrea in
den Sudan aus.

E. 6.4
Ob die Beschwerdeführerin aufgrund ihrer Vorbringen bei einer Rückkehr in ihren
Heimatstaat ernsthafte Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu gewärtigen hat,
kann in Anbetracht der nachfolgenden Erwägungen letztlich offen gelassen werden.

E. 7.1
Es ist zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin im Sudan den Schutz eines Drittstaates geniesst
und es ihr zuzumuten ist, dort zu verbleiben.

E. 7.2
Hält sich die asylsuchende Person wie im vorliegenden Fall in einem Drittstaat auf,
bedeutet dies noch nicht zwingend, dass es ihr auch zuzumuten ist, sich dort um Aufnahme
zu bemühen. In einem solchen Falle ist aber im Sinne einer Vermutung davon auszugehen,
die betreffende Person habe in diesem Drittstaat bereits den erforderlichen Schutz
gefunden, was in der Regel zur Ablehnung des Asylgesuchs und der Verweigerung der
Einreisebewilligung führt. In jedem Falle sind die Kriterien zu prüfen, welche die
Zufluchtnahme in diesem Drittstaat als zumutbar erscheinen lassen, und diese sind mit einer



allfälligen Beziehungsnähe zur Schweiz abzuwägen. Es gilt also zu prüfen, ob aufgrund der
gesamten Umstände geboten erscheint, dass es gerade die Schweiz ist, die den
erforderlichen Schutz einer Person gewähren soll (vgl. BVGE 2011/10).

E. 7.3.1
Die Überprüfung der Akten ergibt, dass sich die diesbezüglichen Erwägungen in der
angefochtenen Verfügung als zutreffend erweisen. Das BFM hat in seiner Verfügung vom
18. Dezember 2013 richtigerweise festgehalten, dass infolge der hohen Anzahl eritreischer
Flüchtlinge im Sudan deren Lage nicht einfach ist. Dennoch bestehen im vorliegenden
Verfahren keine konkreten Anhaltspunkte für die Annahme, dass ein weiterer Verbleib im
Sudan, wo die Beschwerdeführerin seit der Ausreise aus ihrem Heimatstaat im November
2008 - abgesehen von einem etwa einjährigen Aufenthalt in Libyen - lebt, nicht zumutbar
oder nicht möglich ist. Die Beschwerdeführerin befindet sich seit mehreren Jahren im
Sudan und hat es bisher unterlassen, sich beim UNHCR registrieren zu lassen. Die vom
UNHCR registrierten Flüchtlinge sind grundsätzlich gehalten, sich in einem
UNHCR-Flüchtlingslager aufzuhalten und verfügen im Sudan nicht über ein freies
Aufenthaltsrecht. Auch die Ausübung einer Arbeit ist in aller Regel nur mittels
entsprechender Bewilligung zugänglich (US Department of State, Country Reports on
Human Rights Practices for 2012: Sudan, gefunden auf
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012
humanrightsreport/index.htm?year=2012&dlid=204171#wrapper> [zuletzt besucht am 10.
April 2014]). Viele anerkannte eritreische Flüchtlinge halten sich nicht in Flüchtlingslagern,
sondern illegal in B.______ auf, wo sie versuchen, einer Arbeit nachzugehen. In der
Vergangenheit kam es dort - wie hinsichtlich des Zwischenfalls mit der Polizei implizit
geltend gemacht - in vereinzelten Fällen zu Entführungen von eritreischen Flüchtlingen
beziehungsweise zu Deportationen von eritreischen Flüchtlingen nach Eritrea. Gemäss
gesicherten Erkenntnissen ist das Risiko einer Deportation oder Verschleppung für Eritreer
und Eritreerinnen, die im Sudan vom UNHCR als Flüchtlinge anerkannt sind, jedoch eher
gering, da die sudanesischen Behörden zwar teilweise eritreische Asylsuchende sowie
Flüchtlinge deportieren, diese Rückführungen indessen nicht flächendeckend erfolgen (vgl.
etwa Urteile des Bundesverwaltungsgerichts D-6478/2013 vom 24. Dezember 2013 E. 5.3;
E-1452/2012 vom 15. Juni 2012 mit weiteren Hinweisen sowie UNHCR, "UNHCR deeply
concerned by deportation of Eritreans from Sudan" vom 26. Juli 2011). Dem Bericht der
Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH) vom 5. Juli 2012 zufolge, der die Gefahr von
Deportationen, Entführungen und Lösegelderpressungen von eritreischen Flüchtlingen im
Sudan thematisiert und auf die schwierige Situation hinweist, kann ausserdem entnommen
werden, dass insbesondere das UNHCR, die International Organisation for Migration
(IOM) und die sudanesischen Behörden bestrebt sind, die Situation zu verbessern. Gleiches
gilt für Bestrebungen hinsichtlich der Sicherheit in den Flüchtlingscamps (vgl. dazu insbe-
sondere die Mitteilung des UNHCR vom 25. Januar 2013; "UNHCR concern at refugee
kidnappings, disappearences in eastern Sudan").

E. 7.3.2
Im vorliegenden Fall bestehen keine konkreten Hinweise auf eine drohende Deportation der
Beschwerdeführerin, indem sie etwa infolge qualifizierter regimekritischer Tätigkeiten ein
erhöhtes Risikoprofil aufweisen würde. Sie hat sich bisher nicht beim UNHCR registrieren
lassen und es den Akten zufolge vorgezogen, sich in B.______ aufzuhalten. Auch wenn
sich die Situation für die Beschwerdeführerin als junge Frau in B.______ als schwierig



erweisen mag, lässt sich aus ihren Angaben schliessen, dass sie dort über eine Unterkunft
sowie in Form der Unterstützung durch Bekannte ein Beziehungsnetz verfügt, zumal sie
sich gemäss den vorliegenden Akten zusammen mit ihrem Neffen im Sudan aufhält. Daran
vermag auch der tragische Tod ihres Cousins nichts zu ändern, ist doch in diesem
Zusammenhang vielmehr auf die grosse eritreische Gemeinschaft in B.______ zu
verweisen, die eine weitere Eingliederung ebenfalls erleichtert. Sollten die finanziellen
Mittel zur Deckung ihres Existenzbedarfs nicht genügen, könnte sie einer allfälligen
Versorgungsnotlage dadurch entgehen, dass sie sich an das UNHCR wendet und sich einem
Flüchtlingslager zuteilen lassen würden. Auch wenn anerkanntermassen die Situation in den
Lagern teils prekär ist, kann dennoch davon ausgegangen werden, dass zumindest die
Grundversorgung dort gewährleistet ist. Hinsichtlich der geltend gemachten
gesundheitlichen Beschwerden ([...]) geht aus dem eingereichten Arztbericht nicht hervor,
auf welche medizinische Behandlung die Beschwerdeführerin angewiesen ist. Aufgrund der
dem Gericht vorliegenden Akten ist mithin nicht davon auszugehen, dass sie sich aufgrund
der geltend gemachten gesundheitlichen Beschwerden in einer existenziellen,
lebensbedrohenden Notlage befindet und ihr der Zugang zur erforderlichen medizinischen
Behandlung in B.______ verwehrt wäre. An dieser Einschätzung vermag auch ihr christ-
licher Glaube nichts zu ändern. Gemäss gesicherten Kenntnissen des
Bundesverwaltungsgerichts ist im Sudan die Religionsfreiheit in der Verfassung verankert
und es wird keine Gruppenverfolgung von Christen betrieben. Etwa 5 - 10% der
Gesamtbevölkerung im Sudan sind Christen. Die christlichen Gemeinschaften sind
grundsätzlich anerkannt und die christlichen Kirchen dürfen sich nach dem Gesetz bei
Seelsorge, Ausbildung, Schulen, Kindergärten und sozialen Einrichtungen frei betätigen.
Zwar können vereinzelte Diskriminierungen von Christen im Sudan - vor allem in den
mehrheitlich von Muslimen bewohnten Regionen - nicht ausgeschlossen werden, diesen
kann sich die Beschwerdeführerin durch eine Registrierung beim UNHCR und Aufenthalt
in dem ihr zugeteilten Flüchtlingslager jedoch weitgehend entziehen.

E. 7.4
Den Akten zufolge weist sie zudem zur Schweiz keine enge Bindung auf. Die einzigen,
indes nicht überwiegend gewichtige Anknüpfungspunkte sind die in der Schweiz wohnhafte
Schwester der Beschwerdeführerin. Diese befindet sich bereits seit (...) 2008 in der
Schweiz. Zudem wird in der Beschwerde nicht weiter ausgeführt, in welcher, abgesehen
vom geltend gemachten verwandtschaftlichen Grad, Beziehung die Beschwerdeführerin mit
dieser gestanden haben will. Dieser Anknüpfungspunkt stellt - wie das BFM in der
angefochtenen Verfügung zu Recht festgestellt hat - keine gewichtige, enge
Beziehungsnähe zur Schweiz dar, die in einer Abwägung der Gesamtumstände vorliegend
dazu führen müsste, dass es gerade die Schweiz ist, die den erforderlichen Schutz für die
Beschwerdeführerin gewähren sollte.

E. 7.5
Die Beschwerdeführerin vermochte insgesamt nicht aufzuzeigen, dass sie auf die
Schutzgewährung durch die Schweiz angewiesen ist beziehungsweise ihr gerade die
Schweiz den erforderlichen Schutz gewähren muss. Der weitere Verbleib im Sudan ist ihr
nach dem Gesagten zuzumuten und die Vorinstanz hat ihr zu Recht die Einreise in die
Schweiz verweigert und das Asylgesuch abgelehnt.

E. 8



Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt und den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG). Die Beschwerde ist abzuweisen.

E. 9
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten grundsätzlich der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Aus verwaltungsökonomischen
Gründen sowie in Anwendung von Art. 63 Abs. 1 in fine VwVG und Art. 2 und 6 Bst. b des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundes-
verwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) ist vorliegend jedoch auf die Erhebung von
Verfahrenskosten zu verzichten. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege im Sinne von
Art. 65 Abs. 1 VwVG wird als gegenstandslos geworden abgeschrieben. (Dispositiv
nächste Seite)
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